
 

Ausschreibung  

zu 
„Kunst schaffen in Neumünster“ - 

Eine Ausstellungsreihe präsentiert Künstler aus Neumünster 
 
Für Künstler und Künstlerinnen mit einem Wohnsitz oder einem Atelier in 
Neumünster besteht die Möglichkeit, sich um eine eigene Ausstellung in den 
Räumen der Galerie in der Esplanade 20 in Neumünster im Sommer 2024 zu 
bewerben. Es dürfen sich Einzelpersonen oder auch künstlerische Gruppen um 
diese Ausstellung bewerben. 
 
Ausgelobt wird dieser Wettbewerb vom Kulturbüro der Stadt Neumünster.  
Das Projekt wird gefördert von der Dr. Hans Hoch Stiftung. 
Titel und Thema der Ausstellung sowie die Wahl der künstlerischen Formensprache 
und Ausdrucksmittel (Malerei, Skulptur, Installation, Fotografie etc.) bleiben dem 
Künstler / der Künstlerin / der Gruppe überlassen. 
 
 
 
Ausstellungszeitraum:   Fr., 7. Juni (Eröffnung) – Fr., 28. Juni 2024 
 
 
Höhe der Aufwandsentschädigung:   

 
900,-- € stehen dem Künstler / der Künstlerin/der 
Gruppe zur Realisierung seiner/ihrer 
Ausstellungsidee zur Verfügung. 

 
 Unterstützung beim Transport zur Anlieferung der 

Kunst innerhalb Neumünsters kann nach 
Absprache angeboten werden. Die Einladung zur 
Ausstellungseröffnung übernimmt das Kulturbüro. 

 
Teilnahmebedingungen: WettbewerbsteilnehmerInnen müssen einen 

Wohnsitz oder ein Atelier in Neumünster haben. 
 Die Bereitschaft, mindestens eine Führung durch 

die Ausstellung mit Schulklassen zu übernehmen, 
muss zugesagt werden.  
Ein Konzept zur Vermittlung der gezeigten Kunst 
soll der Bewerbung beigefügt sein. 

  
Einzureichende Unterlagen:  
 

-     mindestens 3 künstlerische Arbeiten, datiert, gern im Original oder in guter 
Qualität als Abbildungen 
 
- ein Konzept zur Ausstellung, zum Thema, zur räumlichen Nutzung (Skizze) 
der Bürgergalerie und zur Vermittlung an Schulklassen und Besucher (1 DIN A 
4 Seite) 
 



- eine Vita, Angaben zu allen Beteiligten 
 
 
 
 
Einsendeschluss:   Mo., 25. März 2024 
 
 
Die Einsendung der Bewerbungsunterlagen ist per Post oder E-Mail möglich oder sie 
können im Kulturbüro abgegeben werden.  Bitte beachten Sie hierbei, dass die 
Dateigröße der Bewerbungsunterlagen nicht mehr als 10 MB umfassen darf. 
Erwünscht sind pdf-Dateien, gern dürfen auch Bilder, Skizzen,  Mappen und 
Konzepte in Papierform eingereicht werden. 
 
 
Postadresse:  Kulturbüro der Stadt Neumünster 
   z.Hd. Sünne Höhn 
   Kleinflecken 26 
   24534 Neumünster 
 
E-Mail-Adresse: suenne.katrin.hoehn@neumuenster.de  
 
Die Jury wird von der Dr. Hans Hoch Stiftung berufen.   
Nach Sichtung und Jurierung Anfang April wird der ausgewählte Künstler / die 
ausgewählte Künstlerin oder Gruppe umgehend benachrichtigt. 
Die Entscheidung der Jury ist bindend, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
 
 
Hinweis: 
 
Die eingereichten Unterlagen können nicht zurückgesandt werden. 
Eingesandte Materialien müssen im Kulturbüro abgeholt werden. 
Das Kulturbüro und die Dr. Hans Hoch Stiftung haben das Recht, Reproduktionen 
der eingereichten Arbeiten des Gewinnerbeitrags in Zusammenhang mit der 
Berichterstattung über Juryentscheidung und Projektrealisation zu veröffentlichen. 
Die Namen der Verfasser / Verfasserinnen werden genannt. Das Urheberrecht wird 
davon nicht berührt. 
Ein Versicherungsschutz für die Ausstellung wird nicht übernommen. 
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